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KURZBERICHT 

ZUFRIEDENSTELLENDE HALBJAHRESBILANZ 
 

Die Ombudsstelle für Investmentfonds des BVI kann eine zu-

friedenstellende Halbjahresbilanz ziehen. Die Verbraucher-

beschwerden bei Fonds liegen nur leicht über Vorjahresniveau. 

 

Von Januar bis Juni 2018 haben sich 46 Verbraucher bei uns 

gemeldet. Hiervon entfielen jeweils 23 Eingaben auf das 1. und 

das 2. Quartal. Zum Vergleich: Im ersten Halbjahr 2017 

verzeichneten wir insgesamt 40 Verbraucherbeschwerden. 

 

 

Zahlen im Überblick 

 

 

Bei den Beschwerdethemen lassen sich bis dato keine be-

sonderen Vorkommnisse vermelden. Im Vordergrund der 

Verbraucherbeschwerden stehen nach wie vor fondsbasierte 

Altersvorsorgeverträge. Beim klassischen Fondsgeschäft gibt es 

auch weiterhin kaum Probleme. 

 

Die weiteren Einzelheiten eines Berichtsjahres schildern wir in 

unseren Tätigkeits- und Jahresberichten. 

 

 

 

 

 

 

Berichtsjahr 14 15 16 17 1. Hj. 18 

Eingänge 92 91 80 91 46 
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OMBUDSSTELLE BEI ERSTER ADR-KONFERENZ 

DER EU-KOMMISSION 
 

Am 11.-12.6.2018 trafen sich auf Einladung der GD 

Justiz und Verbraucher der EU-Kommission mehr als 

350 europäische Verbraucherschlichtungsstellen, 

Vertreter von zuständigen Behörden, ODR-Kontakt-

stellen, Europäischen Verbraucherzentren (ECC), 

Verbraucherorganisationen und Unternehmensver-

bänden zur ersten ADR-Konferenz in Brüssel.  

 

 

 

 

Die Konferenz ist Bestandteil des Aktionplans „New Deal 

for Consumers“ (s.u.), mit dem die Kommission auch die 

alternative Streitbeilegung (ADR) stärken will. Die Kon-

ferenz beschäftigte sich u.a. mit den unterschiedlichen 

ADR-Modellen in Europa, Fragen der Effektivität und 

Qualitätssicherung sowie der besseren Vernetzung und 

Zusammenarbeit von Verbraucherschlichtungsstellen. 

 

 

AKTUELLE VERBRAUCHERTHEMEN 

BUNDESTAG VERABSCHIEDET MUSTER-

FESTSTELLUNGSKLAGE  
 

Der Bundestag hat vor dem Hintergrund des VW-Diesel-

Skandals am 14.6.2018 in 2./3. Lesung das Gesetz zur 

Einführung zivilprozessualer Musterfeststellungsklagen 

verabschiedet. Die sog. „Einer-für-alle-Klage“ soll es 

anerkannten und besonderes qualifizierten Ver-

braucherverbänden ermöglichen, künftig zentrale Haf-

tungsvoraussetzungen für alle vergleichbar betroffenen 

Verbraucher in einem Musterfeststellungsverfahren ver-

bindlich klären zu lassen. Diese müssen sich hierzu nur 

in einem Klageregister anmelden, welches das Bundes-

amt für Justiz führen wird. Der Bundesrat hat das Gesetz 

am 6.7.2018 gebilligt. Es tritt am 1.11.2018 in Kraft. 

 

EU-KOMMISSION STELLT „NEW DEAL FOR 

CONSUMERS“ VOR 
 

Die EU-Kommission hat am 11.4.2018 ihren Aktionsplan 

„New Deal for Consumers“ vorgestellt, mit dem sie die 

Durchsetzung von Verbraucherrechten stärken will. Das 

Maßnahmenpaket enthält u.a. einen Richtlinienvor-

schlag zur Einführung europäisch geregelter Verbands-

klagen für Verbraucher, der mit seiner Möglichkeit zur 

Kollektivklage auf Schadensersatz über das Gesetz zur 

Einführung zivilprozessualer Musterfeststellungsklagen 

(s.o.) hinausgeht. Darüber hinaus will die EU-Kommis-

sion u.a. die Verbraucherrechte im Internet stärken und 

plant strengere Sanktionen für Unternehmen, die gegen 

EU-Verbraucherrecht verstoßen. 

 

 

 

 

 

BAFIN VERÖFFENTLICHT RUNDSCHREIBEN ZUM 

BESCHWERDEMANAGEMENT 
 

Die BaFin hat am 4.5.2018 das Rundschreiben 06/2018 

(BA und WA) - Mindestanforderungen an das Be-

schwerdemanagement veröffentlicht. Das Rund-

schreiben dient der Festlegung einer Verwaltungspraxis 

u.a. für Banken, die das Einlagen- und Kreditgeschäft 

betreiben, Zahlungsinstitute, E-Geld-Institute und 

https://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2018/0201-0300/268-18.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://ec.europa.eu/germany/news/20180411-verbraucherrechte_de
https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Rundschreiben/2018/rs_18_06_beschwerdemanagement_vbs.html
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Kapitalverwaltungsgesellschaften im Umgang mit Be-

schwerden. Es setzt zugleich die „Leitlinien zur 

Beschwerdeabwicklung für den Wertpapierhandel 

(ESMA) und das Bankwesen (EBA)“, die der Gemein-

same Ausschuss der Europäischen Aufsichtsbehörden 

am 27.5.2014 veröffentlicht hat, in die deutsche Auf-

sichtspraxis um. 

 

 

 

 

RECHT & GESETZ 

BGH: TREUHANDKOMMANDITIST HAFTET AUCH 

BEI GERINGER EIGENBETEILIGUNG 
 

Bei einem geschlossenen Fonds haftet der Treuhand-

kommanditist als Altgesellschafter für Fehler im Fonds-

vertrieb auch dann, wenn er nur mit einer verhältnis-

mäßig kleinen Kapitaleinlage -hier 100 €- am Fonds 

beteiligt war, so der BGH mit Urteil v. 17.4.2018 (II ZR 

265/16).  

 

 

NOTIZEN 

BUNDESAMT FÜR JUSTIZ VERÖFFENTLICHT 

VERBRAUCHERSCHLICHTUNGSBERICHT  
 

In 2017 verzeichneten anerkannte Verbraucherschlich-

tungsstellen in Deutschland 68.538 Schlichtungsanträge 

Das sind 11% mehr als 2016 und geht aus dem ersten 

Verbraucherschlichtungsbericht hervor, den das Bundes-

amt für Justiz (BfJ) am 9.7.2018 veröffentlicht hat. 

 

NEUE VERBRAUCHERSCHLICHTUNGSSTELLE 

FÜR FINANZVERMITTLER  
 

Der VOTUM Verband hat die Schlichtungsstelle für 

gewerbliche Versicherungs-, Anlage- und Kreditver-

mittlung eingerichtet. Sie bearbeitet Verbraucherstreitig-

keiten mit freien Finanzvermittlern und ist eine vom BfJ 

anerkannte Verbraucherschlichtungsstelle. 

 

IOSCO VERÖFFENTLICHT STUDIE ZU RISIKEN 

FÜR ÄLTERE VERBRAUCHER  
 

Senioren können leichter Opfer von Finanzbetrügereien 

werden. Dies geht aus einem Bericht der Internationalen 

Organisation der Wertpapieraufsichtsbehörden (IOSCO) 

hervor, der die Anfälligkeit älterer Anleger für Finanz-

betrug und andere Risiken untersucht und Praktiken zur 

Verbesserung ihres Schutzes identifiziert. Die BaFin hat 

eine Zusammenfassung des Berichts in deutscher 

Sprache veröffentlicht. 
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Die Ombudsstelle für Investmentfonds des BVI ist vom 

Bundesamt für Justiz anerkannte private 

Verbraucherschlichtungsstelle im Finanzbereich, 

insbesondere zur alternativen Beilegung von 

Verbraucherrechtsstreitigkeiten über Geldanlagen nach 

dem Kapitalanlagengesetzbuch. 

 

 

http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=68d539e867b3abf9b8589d063712dcb7&nr=84067&pos=0&anz=1
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=68d539e867b3abf9b8589d063712dcb7&nr=84067&pos=0&anz=1
http://www.bmjv.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF/Berichte/Verbraucherschlichtungsbericht%20_2018.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.schlichtung-finanzberatung.de/
https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Anlage/180405_iosco_bericht.html?nn=9021442
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